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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Bevölkerung und Arbeit

Im September 2020 reichte Nationalrat Mathias Reynard (sp, VS) eine Motion ein, mit
der er den Bundesrat beauftragen wollte, die Praktika besser zu regeln. In Anbetracht
der zunehmenden Zahl an Praktikumsverträgen sei es notwendig, diese zum Schutz der
Praktikantinnen und Praktikanten besser zu regulieren. 
In seiner Stellungnahme vom November 2020 beantragte der Bundesrat, die Motion
abzulehnen, da er die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen als ausreichend und
eine zusätzliche Regulierung von Praktika als schwer umsetzbar erachtete. 
In der Herbstsession 2022 lehnte der Nationalrat den Vorstoss mit 117 zu 65 Stimmen
(bei 1 Enthaltung) ab. Einzig die SP-, die Grüne- und die Mitte-Fraktion unterstützten
das Geschäft. Zuvor hatte Samuel Bendahan (sp, VD), der die Motion nach dem
Ausscheiden Reynards aus dem Rat übernommen hatte, die Wichtigkeit von
Mindestkriterien betont, damit das Praktikum eine Lernerfahrung bleibe. Zudem seien
das OR oder das ArG nicht auf Praktika anwendbar, weil sich ein Praktikum stark von
einer Arbeitsanstellung unterscheide. Bundesrat Guy Parmelin (svp, VD) hatte hingegen
erneut auf die ausreichenden rechtlichen Grundlagen und auf entsprechende
Instrumente der Kantone, denen die Aufsicht über den Arbeitsmarkt obliegt,
verwiesen. 1

MOTION
DATUM: 29.09.2022
GIADA GIANOLA

Arbeitsmarkt

Dans le cadre de l’obligation d'annonce des postes vacants, le conseiller fédéral Guy
Parmelin  a approuvé la liste des genres de profession qui y sont soumis pour l’année
2020. La liste a été dressée sur la base de la nouvelle nomenclature suisse des
professions de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Les professions qui y figurent ont
un taux de chômage d'au minimum 5%. Tel est le cas pour toutes les professions
élémentaires, exception faite des aides de ménage et de nettoyage. Le personnel de
cuisine qualifié, les spécialistes en restauration, les spécialistes en marketing et les
opérateurs spécialisés en horlogerie ne sont plus concernés par l'obligation d'annonce
dès 2020. 2

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 10.12.2019
DIANE PORCELLANA

Le conseiller fédéral Guy Parmelin a approuvé la liste des genres de professions soumis
à l'obligation d'annonce pour l'année 2021. Suite à la hausse du chômage induite par la
crise du Covid-19, la liste a été étendue par rapport à l'année précédente. En plus des
genres de professions déjà concernés en 2020, s'y ajoutent le secteur tertiaire
(restauration, commerce de détail, etc.), les domaines de l'art et du divertissement, le
secteur du voyage (transport aérien, etc.) et de l'industrie manufacturière (horlogerie,
etc.). 3

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 27.11.2020
DIANE PORCELLANA

Im Mai 2020 reichte Nationalrätin Isabelle Pasquier-Eichenberger (gp, GE) ein Postulat
ein, mit dem sie den Bundesrat beauftragen wollte, die «Auswirkungen neuer
Arbeitsformen auf die [Verkehrs-]Infrastrukturen zu untersuchen» und «die positiven
Auswirkungen dieser neuen Arbeitsformen auf die Gemeinschaft zu implementieren».
So habe der Corona-bedingte Lockdown die Mobilität stark verändert, diese
Veränderungen seien nun eine Möglichkeit, die Zunahme der Mobilität durch Telearbeit
zu bremsen. Entsprechend sollten die zur Umsetzung dieser neuen Arbeitsformen
nötigen Rahmenbedingungen geschaffen und die dafür nötige Infrastruktur optimiert
werden. Schliesslich forderte sie auch eine Untersuchung der Folgen für die
Gesellschaft. 
Der Bundesrat beantragte, das Postulat abzulehnen und verwies stattdessen auf einen
«Monitoringbericht über die relevanten Entwicklungen im Kontext der Digitalisierung
des Arbeitsmarktes». Er befürworte zwar flexible Arbeitsformen, für welche Arbeiten
diese angebracht sind, müssten jedoch die Arbeitgebenden entscheiden. 
Im Rahmen der Sondersession im Mai 2022 beschäftigte sich der Nationalrat mit dem
Vorstoss. Postulantin Pasquier-Eichenberger betonte in der Debatte, dass es nicht nur
nötig sei, die Auswirkungen der digitalen Veränderungen auf den Arbeitsmarkt zu

POSTULAT
DATUM: 11.05.2022
GIADA GIANOLA
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untersuchen, sondern auch diejenigen auf die Infrastruktur und die Mobilität.
Entsprechende Untersuchungen würden jedoch bereits in den Verkehrsperspektiven
2050 vorgenommen, erwiderte Bundesrat Guy Parmelin. Mit 93 zu 93 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) und Stichentscheid von Ratspräsidentin Irène Kälin (gp, AG) nahm der
Nationalrat die Motion an. Unterstützt wurde sie von der SP-, der Mitte- und der
Grünen-Fraktion. 4

Arbeitnehmerschutz

Die WAK-SR teilte in ihrer Medienmitteilung vom Juli 2021 mit, dass sie mit 8 zu 3
Stimmen (1 Enthaltung) beantragte, nicht auf die Vorlage über die Änderung des
Entsendegestezes einzutreten, welche der Bundesrat zur Umsetzung einer Motion
Abate (fdp, TI; Mo. 18.3473) geschaffen hatte. Die Mehrheit der Kommission war der
Meinung, dass die Festlegung eines Mindestlohns in der Kompetenz der Kantone – und
nicht in derjenigen des Bundes – liege. Zudem sollten die Kantone selber entscheiden
können, ob alle im Kanton erwerbstätigen Personen einen Mindestlohn erhalten sollen.
Die Kommissionsminderheit erachtete es hingegen als nicht nachvollziehbar, wieso die
Gesamt- und Normalarbeitsverträge aufgrund des Entsendegesetzes eingehalten
werden müssen, nicht aber die kantonalen Mindestlöhne. 

Der Ständerat befasste sich mit dem Geschäft im Rahmen der Herbstsession 2021.
Neben der Zuständigkeit der Kantone nahmen die Parlamentarierinnen und
Parlamentarier mehrmals Bezug auf den Kanton Tessin, wo das Problem des
Lohndumpings besonders akut ist. Die im Entwurf vorgeschlagenen Massnahmen
würden nun die Situation im Tessin – aber auch in anderen Grenzkantonen –
verbessern, warb Minderheitensprecher Paul Rechsteiner (sp, SG), unterstützt von
Bundesrat Guy Parmelin (svp, VD), für Eintreten. Zudem sei die Vorlage im
Vernehmlassungsverfahren von 23 Kantonen unterstützt worden. Mehrheitssprecher
Hannes Germann (svp, SH) hingegen betonte erneut, dass es besser wäre, wenn die
Kantone selber das Problem lösen würden. So kennen neben dem Kanton Tessin auch
andere Kantone bereits Regelungen der Mindestlöhne. Damit wäre eine schweizweite
Lösung gar nicht nötig. Am Ende der Debatte sprach sich der Ständerat mit 25 Stimmen
zu 17 Stimmen (bei 1 Enthaltung) gegen Eintreten aus. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.09.2021
GIADA GIANOLA

Der Nationalrat beschäftigte sich in der Wintersession 2021 mit der Änderung des
Entsendegesetzes. Die WAK-NR beantragte knapp, mit 12 zu 11 Stimmen (bei 1
Enthaltung), wie bereits der Ständerat nicht auf den Entwurf einzutreten, wie
Kommissionssprecher Michaël Buffat (svp, VD) und Kommissionssprecherin Petra Gössi
(fdp, SZ) am Anfang der Debatte ausführten. In den Augen der knappen
Kommissionsmehrheit sollten die Kantone selbst sicherstellen, dass ihre kantonalen
Mindestlöhne für alle Arbeitnehmenden auf dem Kantonsgebiet gelten, wie es
beispielsweise der Kanton Jura tut – ein Argument, das auch von der WAK-SR und dem
Ständerat eingebracht worden war. Somit liege ohne Regelung auf Bundesebene keine
rechtliche Unsicherheit vor, die Kantone seien in der Lage, «die Frage [eigenständig] zu
lösen». Daniela Schneeberger (fdp, BL) ergänzte, dass die entsprechende Änderung des
EntsG zu einer Ungleichbehandlung zwischen schweizerischen Unternehmen und
Unternehmen aus den EU/EFTA-Staaten führen würde, da «nur die ausländischen
Arbeitnehmenden aufgrund des Entsendegesetzes sanktioniert werden könnten». 
Minderheitssprecher Fabio Regazzi (mitte, TI) argumentierte hingegen, dass die Kantone
selber das Problem nicht lösen könnten – entgegen den Aussagen der
Kommissionsmehrheit. So müssten Arbeitgebende mit Sitz im Ausland gemäss EntsG
nur in der Schweiz geltende Lohnbedingungen einhalten, «sofern diese in
Bundesgesetzen, in Verordnungen des Bundesrates oder in allgemeinverbindlich
erklärten Gesamtarbeitsverträgen und Normalarbeitsverträgen geregelt sind». Folglich
würde die Ergänzung des EntsG um solche kantonalen Rechtsgrundlagen eine Garantie
gegen allfällige Beschwerden darstellen – und Rechtssicherheit und Transparenz
gewährleisten, wie Bundesrat Guy Parmelin ergänzte. Zudem habe sich die Mehrheit der
Kantone in der Vernehmlassung für den Entwurf ausgesprochen. 
Nach einer langen Debatte setzten sich der Bundesrat und die Minderheit durch: Der
Nationalrat sprach sich mit 104 zu 86 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) für Eintreten aus.
Für Eintreten sprachen sich die Fraktionen der SP, der Mitte und der Grünen aus. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2021
GIADA GIANOLA
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Nachdem sich der Nationalrat in der Wintersession 2021 für Eintreten ausgesprochen
hatte, führte er im März 2022 die Detailberatung zur Änderung des Entsendegesetzes
(EntsG) durch. Im Rahmen der Debatte betonte Kommissionssprecher Fabio Regazzi
(mitte, TI), wie wichtig es sei, das Gesetz zu ändern, damit Rechtssicherheit und
Transparenz gewährt werden können. Gemäss dem aktuellen Entsendegesetz müssen
Arbeitgebende mit Sitz im Ausland nur diejenigen Bedingungen garantieren, die in den
Bundesgesetzen geregelt sind. Im Gesetz zu erwähnen, dass zusätzlich auch kantonale
Bedingungen erfüllt sein müssen, würde zukünftig die gleichen gesetzlichen Grundlagen
für Arbeitgebende in der Schweiz und solche aus der EU schaffen. Damit könne die
Rechtssicherheit für Schweizer Arbeitgebende erhöht und einen Wettbewerbsvorteil
zugunsten der Unternehmen aus der EU, für welche die kantonalen Mindestlöhne für
Arbeitnehmende aus der EU ansonsten nicht gelten, vermieden werden. Thomas
Burgherr (svp, AG) erläuterte die Meinung der Kommissionsminderheit sowie der SVP-
Fraktion, wonach eine solche Änderung die «Sozialpartnerschaft untergrabe[...]» und
«Widersprüche zur Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen» schaffe.
Bundesrat Guy Parmelin (svp, VD) erklärte, dass die kantonalen gesetzlichen Grundlagen
über den Mindestlohn bereits heute auch für entsandte Arbeitnehmende gelten, sofern
das kantonale Gesetz dies vorsehe. Der Nationalrat folgte dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit und nahm den unveränderten Entwurf des EntsG in der
Gesamtabstimmung mit 106 zu 77 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) deutlich an. Unterstützt
wurde die Gesetzesänderung in erster Linie von der Sozialdemokratischen Fraktion, der
Mitte-Fraktion und der Grünen Fraktion. Zudem wird mit der Gesetzesänderung auch
der rechtliche Rahmen für die Nutzung einer elektronischen Plattform für den
Informationsaustausch bezüglich Lohnschutz geschaffen. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.03.2022
GIADA GIANOLA

Nachdem die WAK-SR Ende März 2022 mit 8 zu 4 Stimmen (bei 1 Enthaltung) empfohlen
hatte, nicht auf die Änderung des EntsG einzutreten, debattierte der Ständerat im
Rahmen der Sommersession 2022 diese Frage. Kommissionssprecher Hannes Germann
(svp, SH) betonte dabei, dass die Änderung des EntsG zu einer Ungleichbehandlung
zwischen Arbeitnehmenden aus EFTA- und EU-Staaten führen würde. Zudem könnten
die Kantone selbst für den Vollzug ihrer Mindestlöhne sorgen. Somit solle der Rat nicht
auf die Vorlage eintreten. Paul Rechsteiner (sp, SG) führte hingegen Argumente für
Eintreten an: Erstens habe der Ständerat mit Annahme der Motion Abate (fdp, TI; Mo.
18.3473) ursprünglich die Gesetzesänderung angestossen, zudem hätten sich 23
Kantone bei der Vernehmlassung für die Änderung ausgesprochen. Die Ausnahme der
Entsendebetriebe von den kantonalen Mindestlöhnen sei eine «Einladung zu
Lohndumping» und damit vor allem für den Kanton Tessin ein grosses Problem.
Schliesslich werde mit der Revision auch eine Plattform für die digitale Kommunikation
im Entsendebereich geschaffen, die bei Nichteintreten ebenfalls nicht
zustandekomme. Marina Carobbio (sp, TI) präzisierte, dass nur der Bund, nicht aber die
Kantone in der Lage seien, Mindestlöhne einzuführen, die auf alle im Kanton tätigen
Personen (auch aus der EU und EFTA) gelten, weil die entsendeten Arbeitnehmenden
lediglich Bundesgesetzen unterstünden. Am Ende der Debatte betonte auch Bundesrat
Guy Parmelin (svp, VD) noch einmal die Wichtigkeit dieser Anpassung. Dennoch sprach
sich der Ständerat in der Folge mit 26 zu 19 Stimmen erneut für Nichteintreten aus,
womit das Geschäft erledigt war. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2022
GIADA GIANOLA

Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

En juin 2020, le Conseil national a refusé – par 102 voix contre 83 et deux abstentions –
un postulat Schneider Schüttel (ps, FR) qui demandait un rapport sur les conséquences
de la crise du Covid-19 en fonction du sexe. Le postulat a été combattu par l'UDC
Martina Bircher (udc, AG), qui avait également combattu un postulat similaire, lancé
également par une femme socialiste, Tamara Funiciello. Martina Bircher a repris le
même argument, à savoir qu'elle estime important de ne pas faire une «crise de genre»
de la crise sanitaire. Elle ajoute en outre, qu'il est exagéré de considérer toutes les
différences sociales sous l'angle du genre, puisqu'elle connaît des femmes conduisant
des transports en commun, ainsi que des pères au foyer. Ce sont ces arguments, ou
peut-être l'apport du Conseiller fédéral Parmelin, qui a promis que le facteur genre
serait traité dans les rapports prévus sur la gestion de crise, qui ont conduit à l'échec
de l'objet. 9

POSTULAT
DATUM: 19.06.2020
SOPHIE GUIGNARD
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